
817 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (768 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Apotheken­
gesetz geändert wird (Apothekengesetz-

novelle 1973) 

Dr. S c r i n z i, Pan s i, S e k a n i n a und 
B r e i t e n e der sowie Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz Dr. Ingrid L e 0-

d 0 I t e r das Wort. .. 

Durch die gegenständliche Novelle sollen einige . Von
D 

den Ab.geor~neten Pa.n s i, V.e t t e r 
Bestimmungen des aus dem Jahre 1906 stammen-I un~ r. Sc r 1 n z ~ wurde em gememsamer 
den Apothekengesetzes, und zwar insbesonders Abanderungsantrag emgebracht. 
jene über die Dienstbereitschaft öffentlicher, Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
Apotheken und über den Arzneimittelbezug für vorlage unter Berücksichtigung des oberwähnten 
Krankenanstalten ohne Anstaltsapotheke unter Abänderungsantrages einstimmig angenommen. 
Anpassung an geänderte soziale und wirtschaft- DAch ß f" G dh't dUlt 
hche Bedmgungen neu gefaßt werden. schutz stellt somit den An t rag, der National-' . 
. . er uss u ur esun el un mwe - / 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt- rat wolle dem an g e s chi 0 s sen enG e set z­
schutz hat den vorliegenden Gesetzentwurf in e n t w ur f die verfassungsmäßige Zustimmung 
seiner Sitzung am 13. Juni 1973 der Vorberatung erteilen. 
unterzogen. In der Debatte ergriffen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten V e t t e r, Wien, am 13. Juni 1973 

Tonn 
Berich tersta tter 

Dr. Scrinzi 
Obmann 
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1/ 

2 817 der Beilagen 

'/. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

mit dem das Apothekengesetz geändert wird 
(Apothekengesetznovelle 1973) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 18. Dezember 1906 betreffend 
die Regelung des Apothekenwesens, RGBL Nr. 5/ 
1907, in der Fassung des Verwaltungsentlastungs­
gesetzes, BGBL Nr. 277/1925, und der Bundes­
gesetze BGBL Nr. 68/1955, 2/1957, 86/1960, 56/ 
1965 und 348/1970, wird wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 5 des § 7 a sind nach den Worten 
"der Leiter der 'Bundesanstalt für chemische und 
pharmazeutische Untersuchungen," die Worte 
"der Leiter des in Abs. 2 genannten Laborato­
riums," einzufügen. 

2. In Abs. 6 des § 7 a ist das Wort "drei" durch 
das Wort "fünf" zu ersetzen. 

3. Die Abs. 2 bis 5 des § 8 haben zu lauten: 

,,(2) Für die Versehung . eines Nachtdienstes 
während der Sperrzeiten ist in Orten mit mehre­
ren öffentlichen Apotheken von der Bezirksver­
waltungsbehörde eine Reihenfolge festzusetzen, 
wobei die Zahl und Auswahl der Apotheken, 
die gleichzeitig Nachtdienst zu versehen haben, 
dem Bedarf der Bevölkerung anzupassen ist. Die 
Nachtdienst haltenden Apotheken haben außer­
halb der gemäß Abs. 1 festgesetzten Betriebs­
zeiten ständig dienstbereit zu sein; ein Offen­
halten während dieser Zeiten kann von der Be­
zirksverwaltungsbehörde bewilligt werden, wenn 
hiefür ein Bedarf gegeben ist. 

(3) In Orten mit nur einer öffentlichen Apo­
theke muß der Apothekenleiter oder ein ange­
stellter Apotheker auch außerhalb der gemäß 
Abs. 1 festgesetzten Betriebszeiten zur Verabfol­
gung von Arzneimitteln in dringenden Fällen 
rasch erreichbar sein oder dafür sorgen, daß den 
Arzten des Standortes in solchen Fällen die er­
forderlich·en gebrauchsfertigen Arzneimittel zu­
gänglich sind. 

, (4) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 
sowie an jenen Tagen, die in den einzelnen Bun­
desländern wie Feiertage behandelt werden, haben 
in Orten mit mehreren öffentlichen Apotheken 
jene Apotheken bis zwölf Uhr für den Kunden­
verkehr offenzuhalten, die in der folgenden Nacht 
Nachtdienst versehen. Von der Bezirksverwal­
tungsbehörde kann an Stelle des Offenhaltens 

die Dienstbereits·chaft bewilligt werden, wenn 
dies die Bedarfslage . gestattet. Nach zwölf Uhr 
müssen diese Apotheken für dringende Fälle 
dienstbereit sein, doch kann ihnen auch ein Offen­
halten bis längstens achtzehn Uhr von der Be­
zirksverwaltungsbehörde bewilligt werden, wenn 
hiefür ein Bedarf gegeben ist. In Orten mit nur 
einer öffentlichen Apotheke kann die Bezirks­
verwaltungsbehörde unter Bedachtnahme auf die 
nach Abs. 1 zuläs,sige wöchentliche Betriebszeit 
das Offenhalten der Apotheke an Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen sowie an jenen Tagen, die 
in den einzelnen Bundesländern wie Feiertage 
behandelt werden, bis längstens zwölf Uhr be­
willigen, wenn dies die örtlichen Verkehrsgepflo­
genheitenerfordern. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann hin­
sichtlich der Nachtdienste und der Dienstbereit­
schaft öffentlicher Apotheken über die Bestim­
mungen der Abs. 2 bis 4 hinausgehend einen 
Dienstturnus von Orten mit nur einer öffent­
lichen Apotheke untereinander oder mit Orten 
mit mehreren öffentlichen Apotheken zusammen 
festsetzen, wenn dies für die Arzneimittelversor­
gung der Bevölkerung zumutbar ist. In solchen 
Fällen muß der Apothekenleiter oder ein ange­
stellter Apotheker während der Dienstbereit­
schaft zur Verabfolgung von Arzneimitteln an­
wesend sein." 

4. Die bisherigen Abs. 5, 6 und 7 des § 8 s,ind 
als Abs. 6, 7 und 8 zu bezeichnen. 

5. In Abs. 6 des § 8 sind die Ziffer 4 durch die 
Ziffer 5 und die Ziffer 5 durch die Ziffer 6 zu 
ersetzen. 

6. In Abs. 2 des § 15 sind die Worte "bis zur 
erreichten Großjährigkeit" durch die Worte "bis 
Zur Vollendung des einundzwanzigsten Lebens­
jahres" zu ersetzen. 

7. Dem § 36 ist ein Abs. 3 folgenden Inhaltes 
anzufügen: 

,,(3) Unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 
und 2 dürfen aus Anstaltenapotheken Heilmittel 
auch an andere Krankenanstalten, deren Betrieb 
nicht die Erzielung eines Gewinnes bezweckt, 
für deren Arzneimittelvorrat nach § 20 des 
Krankenanstaltengesetzes abgegeben werden." 

Artikel 11 

1. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. August 1973 
in Kraft. 

2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Gesundheit und Um­
weltschutz betraut. 
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